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2. ERLÄUTERUNGSBERICHT 

2.1. PLANUNGSBEREICH 

Der gegenständliche Änderungsbereich umfasst das gesamte Gemeindegebiet von Pöllau. 
 

2.2. ÄNDERUNGSVERFAHREN 

Für die gegenständliche Änderung des Örtlichen Entwicklungsprogrammes wird gemäß §24 
StROG 2010 i.d.F. LGBl. Nr. 73/2023 ein Auflageverfahren durchgeführt. 
 

2.3. WESENTLICHE GEÄNDERTE PLANUNGSVORRAUSETZUNGEN 

Durch den globalen anthropogenen Klimawandel und den damit verbundenen Konsequenzen 
(Hitzewellen, Dürren, Starkregen) resultiert ein beträchtlicher energie- und klimapolitischer Hand-
lungsbedarf. Die (Örtliche) Raumplanung kann die räumlichen Voraussetzungen für einen spar-
samen Einsatz von Energie und für die Nutzung erneuerbarer Energieträger schaffen und damit 
einen Beitrag zur Verringerung von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen leisten. 
 
Gemäß §21 Abs 4a StROG 2010 idF. LGBl. Nr. 73/2023 hat zur Begründung des örtlichen Ent-
wicklungskonzeptes der Erläuterungsbericht ein Sachbereichskonzept Energie (§ 22 Abs. 8) zu 
enthalten. 
 

Es bestehen somit wesentliche geänderte Planungsvoraussetzungen für die gegenständliche Än-
derung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes. 

 

2.4. ÖFFENTLICHES INTERESSE 

Das Sachbereichskonzept Energie stellt eine Gesamtbetrachtung der Querschnittsmaterien 
Energie-, Raum- und Verkehrsplanung der Marktgemeinde Pöllau auf Ebene der örtlichen Raum-
planung dar und kann die räumlichen Voraussetzungen für die Energiewende sowie für die Er-
füllung internationaler Klimaschutzverpflichtungen auf kommunaler Ebene schaffen. 
 
Die Steuerung der Siedlungsentwicklung im Sinne von energie- und klimapolitischen Prämissen 
erfordert Maßnahmen im Örtlichen Entwicklungskonzept (ÖEK), als auch in den nachgeordneten 
Instrumenten.  
 

Es liegt somit ein öffentliches Interesse für die gegenständliche Änderung des Örtlichen Entwick-
lungskonzeptes vor. 

 

2.5. ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN RAUMORDNUNGGRUNDSÄTZEN 

Das SKE liefert mit den Standorträumen und Vorranggebieten für Fernwärme und energiespa-
render Mobilität sowie den Festlegungen im ÖEK verbindliche Vorgaben, um den Umstieg auf 
erneuerbare Energien im Wärmesektor sowie bei der Mobilität zu fördern. Zudem unterstützt die 
Lenkung der Siedlungsentwicklung auf die abgestimmten Standorträume zugleich die Innenent-
wicklung und vermeidet Zersiedelung. Damit erhöht sich die Lebensqualität der ansässigen Be-
völkerung und der Siedlungsdruck auf land- und forstwirtschaftlich wertvolle Flächen wird verrin-
gert. 
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Prüfschritt a: Abschichtung 
Für eine Abschichtung liegt keine Umweltprüfung für einen Plan höherer Stufe vor.  
 
Prüfschritt b: Anwendung der Ausschlusskriterien und des obligatorischen Tatbestandes 
Es erfolgt im gegenständlichen Änderungsverfahren keine gebietsweise Änderung (flächenhafte 
Ausweisung), sondern es werden inhaltliche Ergänzungen in Verordnungen und Erläuterungen 
des Örtlichen Entwicklungskonzeptes vorgenommen und es liegt kein UVP-Tatbestand vor. 
 

Das o.a. Screening zeigt, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen vorliegen und eine Umwelt-
prüfung mit Erstellung des Umweltberichtes NICHT ERFORDERLICH ist. 

 

2.8. ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER ALPENKONVENTION 

Die Marktgemeinde Pöllau befindet sich im Geltungsbereich der Alpenkonvention, BGBl. 
477/1995 i.d.F. BGBl. III 18/1999. 
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NL Bei Maßnahmen und Vorhaben, die 
Natur und Landschaft erheblich 
oder nachhaltig beeinträchtigen 
können, sind die direkten und indi-
rekten Auswirkungen auf den Na-
turhaushalt und das Landschafts-
bild zu überprüfen und bei der Ent-
scheidung zu berücksichtigen. Es 
ist sicherzustellen, dass vermeid-
bare Beeinträchtigungen unterblei-
ben (NL, Art. 9-1). 

Ist auf der Ebene der örtlichen 
Raumplanung durch die Ver-
pflichtung zur Durchführung einer 
Umweltprüfung (Strategische 
Umweltprüfung) vorgegeben 
(StROG §§ 4 und 5). Eine Nicht-
Durchführung der Umweltprü-
fung entsprechend den Vorgaben 
des StROG kann zu einer Geneh-
migungsversagung durch die 
Aufsichtsbehörde führen. Zur 
Durchführung der Umweltprü-
fung siehe "Leitfaden SUP in der 
örtlichen Raumplanung". 

X   

NL, 
BL 

Verringerung von Belastungen und 
Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft: natur- und landschafts-
schonende Nutzung des Raumes; 
Erhaltung und, soweit erforderlich, 

In diesem Zusammenhang wird 
auch auf die Raumordnungsziele 
im StROG (§ 3 Abs 2 (4)) sowie auf 
das StNSchG (§ 2 Abs 1) verwie-
sen. Dem Erhaltungs- und 

X   
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Wiederherstellung besonderer na-
türlicher und naturnaher Land-
schaftsstrukturelemente, Biotope, 
Ökosysteme und traditioneller Kul-
turlandschaften (NL, Art. 10-1). 
Dauerhafte Erhaltung natürlicher 
und naturnaher Biotoptypen in aus-
reichendem Umfang und funktions-
gerechter räumlicher Verteilung 
(NL, Art. 13-1). Erhaltung oder Wie-
derherstellung von traditionellen 
Kulturlandschaftselementen (Wald, 
Waldränder, Hecken, Feldgehölze, 
Feucht-, Trocken- und Magerwie-
sen, Almen) und deren Bewirtschaf-
tung  
(BL, Art. 8-3) 

Wiederherstellungsgebot kommt 
aufgrund des klaren und unzwei-
deutigen Wortlauts eine beson-
dere Bedeutung zu, wenngleich 
die Bestimmung auch keine aus-
nahmslose Erhaltungspflicht nor-
miert (vgl. BMLFUW 2007). Bei 
möglichen Widersprüchen zu die-
sen Zielbestimmungen wird eine 
Abstimmung mit der Naturschutz-
behörde empfohlen. 

NL Bestehende Schutzgebiete sind im 
Sinne ihres Schutzzwecks zu erhal-
ten, zu pflegen und, wo erforder-
lich, zu erweitern sowie nach Mög-
lichkeit neue Schutzgebiete auszu-
weisen. Treffen von Maßnahmen, 
um Beeinträchtigungen oder Zer-
störungen von Schutzgebieten zu 
vermeiden (NL, Art. 11-1). 

In diesem Zusammenhang wird 
auch auf den 3. Abschnitt des 
StNSchG (§§ 5 bis 13) verwiesen. 
Es sind alle Arten von naturschutz-
rechtlichen Schutzgebietskatego-
rien betroffen. Dem Schutzge-
bietszweck widersprechende 
Maßnahmen sind zu unterlassen 
("Verschlechterungsverbot"). Bei 
möglichen Widersprüchen zu die-
sem Ziel wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde 
empfohlen. 

X   

NL Sicherstellung des ungestörten Ab-
laufes arttypischer ökologischer 
Vorgänge in Schon- und Ruhezo-
nen, die den wildlebenden Tier- 
und Pflanzenarten Vorrang gegen-
über anderen Interessen garantie-
ren, u.a. durch Verbot aller Nut-
zungsformen, die mit diesen Abläu-
fen nicht verträglich sind (NL, Art. 
11-3). 

Als Schon- und Ruhezonen im 
Sinne dieser Bestimmung sind in 
der Steiermark die Wildschutzge-
biete (StJagdG § 51) zu beachten 
(z.B. Brut- und Nistplätze des 
Auer- und Birkwildes). Zuständig 
für die Ausweisung solcher Ge-
biete sind die Bezirkshauptmann-
schaften. 

X   

RA Im Rahmen der Erstellung von Plä-
nen für die Raumplanung und 
nachhaltige Entwicklung ist im länd-
lichen Raum auf die Sicherung der 
für die Land-, Weide- und 

In diesem Zusammenhang wird 
auch auf die Raumordnungsziele 
im StROG (§ 3 Abs 2 (6e)) verwie-
sen. 

X   
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Forstwirtschaft geeigneten Flächen 
zu achten (RA, Art. 9-2a). 

RA Im Rahmen der Erstellung von Plä-
nen für die Raumplanung und 
nachhaltige Entwicklung ist im länd-
lichen Raum auf die Erhaltung und 
Wiederherstellung der ökologisch 
und kulturell besonders wertvollen 
Gebiete zu achten (RA, Art. 9-2c). 

In diesem Zusammenhang wird 
auch auf die Raumordnungsziele 
im StROG (§ 3 Abs 2 (4) und Abs 
2 (5)) verwiesen. 

X   

RA Im Rahmen der Erstellung von Plä-
nen für die Raumplanung und 
nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf eine angemes-
sene und haushälterische Abgren-
zung von Siedlungsgebieten zu 
achten und Maßnahmen zur Ge-
währleistung der tatsächlichen Be-
bauung zu setzen (RA, Art. 9-3a). 

In diesem Zusammenhang wird 
auch auf die Raumordnungs-
grundsätze und -ziele im StROG 
(§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 2 
(2)) verwiesen. 

X   

RA Im Rahmen der Erstellung von Plä-
nen für die Raumplanung und 
nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Erhaltung 
und Gestaltung von innerörtlichen 
Grünflächen und von Naherho-
lungsräumen am Rand der Sied-
lungsbereiche zu achten (RA Art.9-
3d) 

In diesem Zusammenhang wird 
auch auf die Raumordnungsziele 
im StROG (§ 3 Abs 2 (6c)) verwie-
sen. In Plänen und Programmen, 
die einer UEP bzw. SUP zu unter-
ziehen sind, kann die Erhaltung 
von Grünflächen und Naherho-
lungsräumen berücksichtigt wer-
den. Die Gestaltung von Grünflä-
chen und Naherholungsräumen 
ist Aufgabe der Bebauungspla-
nung - daher ist in der Checkliste 
lediglich die Überprüfung hin-
sichtlich Erhaltung notwendig. 
Die Zielbestimmung ist im Leitfa-
den auch im Kapitel zum Bebau-
ungsplan enthalten - dort ist das 
Ziel hinsichtlich Gestaltung zu 
überprüfen. 

  X 

RA Im Rahmen der Erstellung von Plä-
nen für die Raumplanung und 
nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Begrenzung 
des Zweitwohnungsbaus zu achten 
(RA, Art. 9-3e). 

   X 

RA Im Rahmen der Erstellung von Plä-
nen für die Raumplanung und 
nachhaltige Entwicklung ist im 

In diesem Zusammenhang wird 
auch auf die Raumordnungsziele 

X   
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Siedlungsraum auf die Ausrichtung 
und Konzentration der Siedlungen 
an den Achsen der Infrastruktur des 
Verkehrs und/oder angrenzend an 
bestehender Bebauung zu achten 
(RA Art.9-3f) 

im StROG (§ 3  Abs 2 (2f)) verwie-
sen. 

BS Im Rahmen der Erstellung und Um-
setzung der Pläne und/oder Pro-
gramme für den Siedlungsraum 
sind die Belange des Bodenschut-
zes zu berücksichtigen, insbeson-
dere der sparsame Umgang mit 
Grund und Boden (BS, Art. 7-1). 

In diesem Zusammenhang wird 
auch auf die Raumordnungs-
grundsätze im StROG (§ 3 Abs 1 
(1) und (2)) verwiesen. 

X   

BS Begrenzung der Bodenversiege-
lung und des Bodenverbrauchs 
durch flächensparendes und bo-
denschonendes Bauen durch die 
Beschränkung der Siedlungsent-
wicklung bevorzugt auf den Innen-
bereich und Begrenzen des Sied-
lungswachstums nach außen (BS, 
Art. 7-2) 

In diesem Zusammenhang wird 
auch auf die Raumordnungs-
grundsätze und -ziele im StROG 
(§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 2 
(2d)) verwiesen. 

X   

BS Erhaltung der Böden in Feuchtge-
bieten und Mooren (Hoch- und 
Flachmoore) (BS, Art. 9-1). 

Nur die zum Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens des Bodenschutz-
protokolls integeren Hoch - und 
Flachmoore unterliegen dem be-
sonderen Schutzregime des Art. 
9-1 (vgl. KURATOROUM WALD 
2011). Bei möglichen Widersprü-
chen zu diesen Zielbestimmun-
gen wird eine Abstimmung mit 
der Naturschutzbehörde empfoh-
len. 

  X 

BS Grundsätzlicher Verzicht auf die 
Nutzung von Moorböden; landwirt-
schaftliche Nutzung von Moorbö-
den nur dann, wenn ihre Eigenart 
erhalten bleibt (BS, Art. 9-3). 

Bei möglichen Widersprüchen zu 
diesen Zielbestimmungen wird 
eine Abstimmung mit der Natur-
schutzbehörde empfohlen. 

  X 

B
W, 
BS 

Gewährleistung einer Vorrangstel-
lung für Bergwälder mit Schutzfunk-
tion, die in hohem Maße den eige-
nen Standort oder vor allem Sied-
lungen, Verkehrsinfrastrukturen, 
landwirtschaftliche Kulturflächen 
und ähnliches schützen; diese 
Bergwälder sind an Ort und Stelle 

In diesem Zusammenhang wird 
auf die einschlägigen Bestimmun-
gen im Forstgesetz (§§ 17, 21, 22, 
27) sowie auf den Rodungserlass 
des BMLFUW verwiesen. Grund-
sätzlich sollte, wenn durch eine 
Planänderung Schutzwald 
(Wertziffer 3 laut WEP) betroffen 

  X 
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zu erhalten (BW, Art. 6-1; BS, Art. 
13-1). 

ist, eine Abstimmung mit der 
Forstbehörde stattfinden. 

BS Genehmigung für den Bau und die 
Planierung von Schipisten in Wäl-
dern mit Schutzfunktionen nur in 
Ausnahmefällen und bei Durchfüh-
rung von Ausgleichsmaßnahmen; 
keine Genehmigung in labilen Ge-
bieten (BS, Art. 14-1). 

Bereits auf der Ebene des FWP 
(Neuausweisung von Sondernut-
zung im Freiland für Sportzwecke 
- Piste alpin/Loipe nordisch) sollte 
auf diese Bestimmung geachtet 
werden. In diesem Zusammen-
hang wird auf den Rodungserlass 
des BMLFUW verwiesen. Bezüg-
lich der Bestimmungen hinsicht-
lich "labile Gebiete" wird eine Ab-
stimmung mit der Forstbehörde 
der WLV oder der Landesgeolo-
gie empfohlen. 

  X 

E Bewahrung von Schutzgebieten mit 
ihren Pufferzonen, Schon- und Ru-
hegebieten sowie von unversehr-
ten naturnahen Gebilden und 
Landschaften und Optimierung der 
energietechnischen Infrastrukturen 
im Hinblick auf die unterschiedli-
chen Empfindlichkeits-, Belastbar-
keits- und Beeinträchtigungsgrade 
der alpinen Ökosysteme. (E, Art. 2-
4) 

Grundbestimmung X   

BL ... Berglandwirtschaft 
NL ... Naturschutz und Landschaftspflege 
RA ... Raumplanung und nachhaltige Entwicklung 
BS ... Bodenschutz 
BW...Bergwald 
E ...   Energie 

 

SCHLUSSFOLGERUNG 
Es besteht kein Widerspruch zu den Zielsetzungen der Alpenkonvention BGBl. 477/1995 i.d.F. 
BGBl. III 18/1999. 
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7. BESTANDSANALYSE 

Die Grundlage für die Entwicklung energieraumplanerischer Strategien bildet eine fundierte Bestandsanalyse 
der Marktgemeinde Pöllau, die in den folgenden Kapiteln erörtert wird. Die Qualität der Analysen und der daraus 
abgeleiteten Strategien hängt wesentlich von der Qualität des zugrundeliegenden Datenmaterials ab. Um diesen 
Anspruch zu erfüllen wurden verschiedene Datengrundlagen und bestehende Konzepte herangezogen, mitei-
nander abgeglichen und Datenlücken weitestgehend ergänzt. 
 

7.1. ENERGIERELEVANTE STRUKTURDATEN  

In den folgenden Kapiteln wird die Bevölkerungsentwicklung dargestellt sowie eine Unterscheidung des gemein-
despezifischen Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen nach Nutzungsarten und Mobilität vorge-
nommen.  
 

7.1.1. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 

Die Marktgemeinde Pöllau umfasst seit der sterischen Gemeindestrukturreform 2015 eine Fläche von 88,2 km² 
auf der 5.958 Einwohner leben (Quelle: Statistik Austria, Stand 1.1.2022). Gegenüber der Registerzählung 2011, 
die mit als wichtigste Datengrundlage in die Modellierung von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen 
einfließt, ist eine Abnahme von 2,9 % in der Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen. Im Vergleich zu 1991 ist 
eine Abnahme der Bevölkerungszahl von rund 3,7 % zu verzeichnen, was, trotz durchwegs positiver Geburten-
bilanzen, durch negative Wanderungsbilanzen begründet ist (Details siehe Tabelle 1). 
 
Tabelle 1: Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Marktgemeinde Pöllau (Quelle: Landesstatistik Steiermark, Stand 1.1.2022) 
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Abb. 3: Absolute und relative Anteile der Nutzungsarten und der Mobilität am Energieverbrauch und an den Treibhausgasemissionen 
(Quelle: Energiemosaik Austria, abgerufen am 06.07.2022) 

 

ERGEBNIS: 

- In der Marktgemeinde Pöllau werden für Wohn- und die Mobilitätsbedürfnisse über zwei Drittel der Gesam-
tenergie benötigt und entsprechend viele Treibhausgasemissionen verursacht.  

- Die Mobilität verursacht mit Abstand (43 %) die meisten Treibhausgase.  
- Industrie und Gewerbebetriebe sind für rd. 20 % des Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen verant-

wortlich. 
 
 

7.2.2. ENERGIEVERBRAUCH NACH ENERGIETRÄGER 

Zur Deckung des kommunalen Energiebedarfs werden sowohl erneuerbare als auch fossile Energieträger einge-
setzt. Nachfolgend wird der Beitrag der einzelnen Nutzungsarten und der Mobilität am erneuerbaren und fossi-
len Energieträgereinsatz dargestellt.  
 

ANALYSE: 

Der Gesamtenergiebedarf der Marktgemeinde Pöllau wird derzeit zu rd. 60 % aus fossilen und zu 40 % aus er-
neuerbaren Energieträgern gedeckt (siehe Abb. 4). Im Detail ist festzustellen: 

- besonders hohe Abhängigkeit von fossilen Energieträgern in der Mobilität mit über 90 %.  
- in industriellen und gewerbetreibenden Betrieben wird 60 % fossile Energie eingesetzt.  
- in der Land- und Forstwirtschaft sowie bei den Dienstleistungen zeigt sich ein ausgeglichener Energie-

mix.  
- für die Wohnnutzung wird mehr als die Hälfte (58 %) der benötigten Energie durch erneuerbare Ener-

gieträger gedeckt. 
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Abb. 4: Anteile der Energieträger am Energieverbrauch nach Nutzung (Datenquelle: Energiemosaik Austria (abgerufen am 17.08.2022); ei-
gene Darstellung) 
 

ERGEBNIS: 

Die Marktgemeinde Pöllau ist derzeit in allen Bereichen des Alltags, im Besonderen in der Mobilität (94 %), von 
fossilen Energieträgern abhängig. 
 

7.2.3. ENERGIEVERBRAUCH NACH VERWENDUNGSZWECKEN 

Als Verwendungszwecke werden verschiedene Aktivitäten bezeichnet, für die Energie genutzt wird.  
Dazu zählen: Abdeckung des Raumwärmebedarfs, Prozesswärme, Energie für Motoren / Elektrogeräte und 
Transportleistungen. 
 

ANALYSE: 

In der Marktgemeinde Pöllau wird Energie zu 41 % für die Bereitstellung von Raumwärme benötigt. Für Trans-
portzwecke werden 35 %, für den Betrieb von Motoren/Elektrogeräte 16 % und für Prozesse 8 % der Energie 
eingesetzt (siehe Abb. 5). 
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Abb. 7: Treibhausgasemissionsdichte in t CO2 pro Hektar und Jahr (Grunddaten: GIS-Steiermark; Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH) 

  







http://www.bioheizwerk-poellau.at/
http://www.bioheizwerk-poellau.at/
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Abb. 10: Funktionsprinzip des ÖKO-Heizkraftwerk Pöllau (Quelle: www.bioheizwerk-poellau.at) 
 
Tabelle 9: Zahlen, Daten und Fakten ÖKO-Heizkraftwerk Pöllau (Quelle: www.bioheizwerk-poellau.at) 

 
 
2) Nahwärme Saifen-Boden KG 
Das Heizwerk Saifen-Boden versorgt 26 Wohnungen und 15 Wohnhäuser, zudem den Kindergarten, die Kinder-

krippe und die Volksschule Saifen-Boden mit Biowärme aus der Region. Besonders nachhaltig ist, dass das Hack-
gut zu 100% von Wäldern direkt aus der Gemeinde kommt.  
Zusätzlich wurde am Dach des Heizwerkes eine 66 m² große PV-Anlage mit einer Leistung von 11,8 kWp instal-
liert, die durchschnittliche rd. 12.000 kWh pro Jahr liefert. Davon werden rd. 6.000 kWh für den Eigenbedarf 
benötigt. Dadurch können rund 6 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Weiters wurde ein Batteriesystem 
mit 11 kWh Speicherkapazität installiert (Quellen: https://klima-naturpark-poellauertal.at/, Bekanntgabe der 
Marktgemeinde Pöllau vom 06.02.2022). 
 
3) Nahwärmenetz Schönegg 
Das Biomasseheizwerk Schönegg versorgt ein kleines Nahwärmenetz, das neben der Volkschule und den Kinder-
garten auch wenige private Wohngebäude mit Wärme beliefert.  
 
4) Nahwärmenetz Kerschbaumersiedlung 
Die Kerschbaumersiedlung wird über ein kleineres Wärmenetz vom Heizwerk des Gasthofes Heschl-Rechberger 
(ca. 350m südlich) mitversorgt. 

http://www.bioheizwerk-poellau.at/
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Abb. 11: Bestehende Wärmenetze in der Marktgemeinde Pöllau (Grundlagen: Wärmenetzplan, GIS-Steiermark; Darstellung: Heigl Consulting 
ZT GmbH) 
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7.4.2. ERDGAS 

In der Marktgemeinde Pöllau besteht derzeit keine Infrastruktur eines Erdgasnetzes und soll im Sinne der Leit-
ziele des SKE´s auch künftig nicht entwickelt werden. 
 

7.4.3. HEIZSYSTEME IM GEBÄUDEBESTAND 

Als Grundlage für die Analyse der Heizsysteme im Gebäudebestand dienen die AGWR-Daten (Adress-, Gebäude- 
und Wohnregister), Daten der Heizungsdatenbank und Wärmenetzpläne der Betreiber bzw. Bekanntgaben der 
Marktgemeinde Pöllau. Diese Daten, insbesondere die AGWR-Daten, sollen künftig für ein periodisches Monito-
ring (siehe Kapitel 13) als Grundlage herangezogen werden. 
 

ANALYSE: 

Der beheizte Gebäudebestand wird zu einem Anteil von 37 % mit fossilen Energieträgern, vorwiegend mit Heizöl 
Extraleicht, und zu 50 % mit biogenen Heizstoffen versorgt (Details siehe Tabelle 10 und Abb. 12)  
 
Tabelle 10: Heizsysteme nach Art des Brennstoffs und Wohnnutzfläche (Quelle: AGWR, Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH) 

 

 
Abb. 12: Heizsysteme nach Art des Brennstoffs und Wohnnutzfläche (Quelle: AGWR, Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH) 

Brennstofftyp Art des Brennstoffs
Anzahl 

beheizte 
Gebäude

Relativer 
Anteil 

beheizte 
Gebäude 

[%]

Wohnnutz-
fläche 

[m2]

Relativer 
Anteil 

Wohnnutz-
fläche
[%]

Heizöl Extraleicht 676 34 99 508 32

Erdgas 2 <1 130 <1

Flüssiggas 18 1 2 213 1

Kohle 39 2 5 817 2
Fossil Gesamt 735 37 107 668 35
Scheitholz 322 16 13 438 4
Hackschnitzel 211 11 2 970 1
Holz-Pellets 227 12 6 202 2
Nah- und Fernwärme 217 11 55 357 18
Sonstige Biomasse 2 <1 62 <1
Biogen Gesamt 979 50 159 128 52
Strom 66 3 13 629 4
andere 149 8 16 982 6
derzeit nicht bekannt 44 2 8 941 3

Gesamt 1973 100 306 347 100

Fossil

Biogen

Sonstiges
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Abb. 14: Ausschnitt Pöllau - fossile Heizsysteme im Einzugsgebebiet der Fernwärme (Datenquelle: AGWR, HDB, Nahwärmenetzplan; Darstel-
lung: Heigl Consulting ZT GmbH) 
 

ERGEBNIS: 

- Der Anteil fossiler Heizsysteme beträgt rd. 40 %, wobei vorwiegend Heizöl Extraleicht eingesetzt wird. 
- Es bestehen bereits mehrere Wärmenetze in der Marktgemeinde Pöllau. 
- Im Hauptort Pöllau besteht ein gut ausgebautes Fernwärmenetz. Im Einzugsgebiet der Fernwärme besteht 

großes Erweiterungs- bzw. Nachverdichtungspotenzial, aufgrund einer hohen Dichte an fossilen Heizsyste-
men. Dieses Potenzial findet sich ebenfalls in der Kirchenackersiedlung sowie im Siedlungsgebiet Halt Mitte. 
 
  



 

 
Sachbereichskonzept Energie Seite 34 von 89 
MARKTGEMEINDE PÖLLAU 

8. POTENZIALANALYSE 

Im folgenden Kapitel werden die Energieeffizienz-, Substitutions- und erneuerbaren Energiepotenziale der 
Marktgemeinde Pöllau dargestellt. Als Grundlage für die Entwicklung von Strategien zur Wärmeversorgung kon-
zentriert sich die Potenzialanalyse auf die Ermittlung thermischer Potenziale (Energieeffizienz- und Substituti-
onspotenziale) und Potenzialen ausgewählter, erneuerbarer Energieträger für die Wärmebereitstellung und 
Stromversorgung.  
 

8.1. ENERGIEEFFIZIENZPOTENZIALE 

Effizienzpotenziale basieren auf einer energetischen Sanierung des Wohngebäudebestandes und sind stets mit 
einer Reduktion des Wärmebedarfes und der Treibhausgasemissionen verbunden (ohne Änderung der Energie-
träger). Für eine 100 %-ige Ausschöpfung der Potenziale müsste eine weitgehende energetische Sanierung für 
den gesamten Wohngebäudebestand realisiert werden. 
 

ANALYSE: 

Die energetische Sanierung des gesamten Wohngebäudebestandes eröffnet langfristige thermische Energieef-
fizienzpotenziale von bis zu 20.000 MWh pro Jahr. Das würde den Wärmebedarf der Wohngebäude um 30 % 
senken. Damit verbunden wären Treibhausgaseinsparungen von bis zu 7.800 t CO2 pro Jahr, das entspricht einer 
Reduktion von rd. 45 % (siehe Abb. 15). 
 

 
Abb. 15: Langfristige Energieeffizienzpotenziale durch energetische Sanierung in der Marktgemeinde Pöllau (Quelle: ERPS, Stand 20.03.2020) 
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Zur Abschätzung der Potenziale durch thermische Gebäudesanierung wurde eine Klassifizierung des beheizten 
Gebäudebestandes nach Bauperioden bis 1980 und ab 1981 vorgenommen (Datengrundlage: AGWR-Daten, De-
tails siehe Tabelle 11, Abb. 16 und Abb. 17): 
- bis 1980: 

Diese Gebäudeklasse weist aufgrund Ihrer Bausubstanz in der Regel einen höheren Wärmebedarf (> 200 
kWh/m² und Jahr) auf. Nach derzeitigem Datenstand fallen 58 % der beheizten Gebäude (1.117 Gebäude) 
in diese Klasse, wovon sich ein Großteil im Hauptort Pöllau befindet. In diesem Bereich ist zu beachten, 
dass um den historischen Ortskern eine Ortsbildschutzzone ausgewiesen ist und Sanierungsarbeiten mit 
den zuständigen Ortsbildsachverständigen abzustimmen sind. 
 

- ab 1981: 
42 % des beheizten Gebäudebestandes (795 Gebäude) ist dieser Gebäudeklasse zuzuordnen, die im 
Durchschnitt einen energetisch hochwertigen Baustandard mit vergleichsweise niedrigem Wärmebedarf 
aufweisen. 

 
Tabelle 11: Beheizter Gebäudebestand nach Bauperiode (Datenquelle: AGWR, Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH) 

 
 

 
Abb. 16: Beheizter Gebäudebestand nach Bauperiode (Datenquelle: AGWR, Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH) 

Anzahl 
beheizte 
Gebäude

Relativer Anteil 
beheizte Gebäude

Nettogrundfläche 
[m2]

Relativer Anteil 
Nettogrundfläche

Vor 1919 284 15% 50.039 14%
1919 bis 1944 91 5% 12.102 3%
1945 bis 1960 183 10% 25.082 7%
1961 bis 1970 236 12% 40.627 12%
1971 bis 1980 323 17% 63.972 18%
Gesamt bis 1980 1117 58% 191.824 54%
1981 bis 1990 286 15% 53.795 15%
1991 bis 2000 217 11% 37.555 11%
2001 bis 2010 170 9% 35.313 10%
2011 bis 2020 121 6% 31.754 9%
ab 2021 1 0% 240 0%
Gesamt ab 1981 795 42% 158.656 45%

1912 100% 352.436 100%

Bauperiode

bis 1980

ab 1981

Gesamt
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Abb. 19: Eignung der bestehenden Dachflächen für Photovoltaik (Datengrundlage: GIS Steiermark; Darstellung Heigl Consulting ZT GmbH) 
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Tabelle 14: Gemeindeinterner Kriterienkatalog für Solarthermie und PV-Aufdachanlagen 

Gemeindeinterner Kriterienkatalog für Solar- und PV-Aufdachanlagen: 

Solar- und Photovoltaikanlagen sind vorzugsweise auf Dachflächen zu errichten. Aufdachanlagen sind unter be-
sonderer Berücksichtigung des Ort- Straßen und Landschaftsbildes, insbesondere in der Ortsbildschutzzone und 

unter Beachtung folgender Regelungs-, Qualitäts- und Gestaltungsgrundsätze umzusetzen: 

1. Bei der Neuerrichtung oder Sanierung von Gebäuden ist die Errichtung von Photovoltaik- bzw. Solaran-
lagen auf Dächern bis zum jeweils technisch größtmöglichen Ausmaß zu prüfen und nach Möglichkeit 
umzusetzen. Die Ergebnisse der technischen Prüfung sind der Gemeinde vorzulegen und sind im An-
lassfall alternative Lösungen vorzuschreiben und zu realisieren (Hinweis: Maximalausbau auf Dächern 

forcieren und Prüfung einfordern). 

2. Für die Installation von Photovoltaikanlagen oder ähnlichen, alternativen Energiegewinnungssystemen 
auf geneigten Dächern, sind von der Dachneigung und Dachausrichtung abweichende Aufständerungen 
bzw. silhouettenbildende Ausbildungen unzulässig. 

3. Auf geneigten Dächern sind Photovoltaik- bzw. Solaranlagen in das Dach zu integrieren oder als Auf-

dachsystem parallel zur Dachhaut auszurichten. 

4. Auf Flachdächern sind aufgeständerte Photovoltaik- bzw. Solaranlagen gemäß den Bestimmungen des 
Ortsbildschutzkonzeptes und Leitfaden zu errichten. 

5. Bei der Errichtung von Photovoltaik- bzw. Solaranlagen auf Dächern sind die jeweiligen Notwendigkei-
ten und Möglichkeiten einer Dachbegrünung zu prüfen und sind im Anlassfall Synergien zwischen der 
Energiegewinnung, dem Wasserrückhalt und der ökologischen Funktion zu nutzen (Hinweis: multifunk-

tionale Klimadächer als Klimawandelanpassungsbausteine). 

6. Erhebliche Blendwirkungen durch Photovoltaik- bzw. Solaranlagen auf Anrainer*innen und Verkehrs-
teilnehmer*innen sind zu vermeiden. Die Einhaltung geltender Normen und Richtlinien ist nachzuwei-
sen (OVE-Richtlinie R11-3 zur Blendung durch PV-Anlagen). 

Unter besonderer Berücksichtigung des Ort- Straßen und Landschaftsbildes dürfen PV-Freiflächenanlagen nach 
Ausschöpfung des vorhandenen (und realisierbaren) PV-Dachflächenpotenzials zusätzlich errichtetet werden. 
Die Planung und Errichtung der PV-Anlagen muss in Absprache mit den zuständigen Stellen für Natur- und Land-
schaftsschutz erfolgen. 
 
Mit der Errichtung und dem Betrieb von PV-Freiflächenanlage sind dauerhafte Umweltauswirkungen, wie etwa 
Flächeninanspruchnahme, Beeinträchtigung des Bodens und des Wasserhaushaltes, Sichtbarkeit und visuelle 
Wirkung, sowie Barriere- und Zerschneidungseffekte verbunden.  
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Abb. 24: Zusätzliche Einspeisung bei Erschließung von 50 % der potenziellen Dachflächen lt. Solarkataster (Quelle: GIS-Steiermark, Eigene 
Darstellung) 

  


























































































